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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

574 Errichtung der Kath. Kirchengemeinde St. Georg
in Vreden aus den Kirchengemeinden St. Georg 
in Vreden, St. Marien in Vreden, St. Bruno in 
Vreden-Lünten, St. Franziskus in Vreden-Zwill-
brock, St. Antonius Abt in Vreden-Ammeloe,
Heilig Kreuz in Vreden-Ellewick und die
Rektoratsgemeinde St. Antonius von Padua in 
Vreden-Oldenkott

Urkunde
über die Errichtung der Katholischen Kirchengemeinde
St. Georg in Vreden

1. Nach Anhörung des Prieserrates gemäß can. 515 § 2 des
CIC lege ich die katholischen Kirchengemeinden
St. Georg in Vreden, St. Marien in Vreden, St. Bruno in
Vreden-Lünten, St. Franziskus in Vreden-Zwillbrock,
St. Antonius Abt in Vreden-Ammeloe, Heilig Kreuz in
Vreden-Ellewick und die Rektoratsgemeinde St. Anto-
nius von Padua in Vreden-Oldenkott mit Wirkung vom

09. September 2007 zu einer neuen Kirchengemeinde
unter dem Namen

„Katholische Kirchengemeinde St. Georg“

zusammen.

2. Mit dem Zeitpunkt des Zusammenlegens der Kirchen-
gemeinden hören die Kirchengemeinden St. Georg in
Vreden, St. Marien in Vreden, St. Bruno in Vreden-
Lünten, St. Franziskus in Vreden-Zwillbrock, St. Anto-
nius Abt in Vreden-Ammeloe, Heilig Kreuz in Vreden
Ellewick und die Rektoratsgemeinde St. Antonius von
Padua in Vreden-Oldenkott zu existieren auf. Das
Gebiet der neuen Kirchengemeinde wird aus dem der
zusammengelegten Kirchengemeinden und der Rekto-
ratsgemeinde gebildet, ebenso wie deren Mitglieder die
Mitglieder der neuen Kirchengemeinde St. Georg in
Vreden sind.

3. Pfarrkirche der neuen Kirchengemeinde wird die Kirche
St. Georg. Die Kirchen St. Marien in Vreden, St. Bruno
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in Vreden-Lünten, St. Franziskus in Vreden-Zwillbrock,
St. Antonius Abt in Vreden-Ammeloe, Heilig Kreuz in
Vreden-Ellewick und St. Antonius von Padua in Vre-
den-Oldenkott werden Filialkirchen. Die Kirchen behal-
ten ihre bisherigen Patrozinien.

4. Mit dem Zeitpunkt des Zusammenlegens der Kirchen-
gemeinden und der Rektoratsgemeinde geht deren Ver-
mögen, nämlich der Grundbesitz, das bewegliche Ver-
mögen sowie alle Forderungen und Verbindlichkeiten
auf die neue Kirchengemeinde St. Georg in Vreden
über. Die Pfründestiftungen – Stellenfonds – werden zu
einem Pfarrfonds zusammengelegt. Eine Neuordnung
des Grundbesitzes in der Kirchengemeinde erfolgt
durch gesonderte bischöfliche Urkunde.

Münster, 21. Juni 2007

Dr. Reinhard Lettmann

Urkunde
Die durch die Urkunde des Bischofs von Münster vom 
21. Juni 2007 benannte Zusammenlegung der Katholischen
Kirchengemeinden St. Georg in Vreden, St. Marien in Vre-
den, St. Bruno in Vreden-Lünten, St. Franziskus in Vreden-
Zwillbrock, St. Antonius Abt in Vreden-Ammeloe, Heilig
Kreuz in Vreden-Ellewick und die Rektoratsgemeinde 
St. Antonius von Padua in Vreden-Oldenkott zu einer
neuen Kirchengemeinde unter dem Namen Katholische
Kirchengemeinde St. Georg in Vreden mit Wirkung zum
09. September 2007 wird gemäß § 4 der Vereinbarung über
die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung
katholischer Kirchengemeinden vom 21.11.1960 staatlich
anerkannt.

– 48.03.01.02 –

48143 Münster, den 18. Juli 2007

Der Regierungspräsident

In Vertretung

Alfred Wirtz
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575 Ordnungsbehördliche Verordnung zur
Ausweisung des Gebietes „Haverforths Wiesen
und Grützemachers Kanälchen“ Stadt Hörstel
und Gemeinde Saerbeck, Kreis Steinfurt, im
Regierungsbezirk Münster, als Naturschutzgebiet

Präambel
Das ca. 255 ha große Naturschutzgebiet umfasst im Wesent-
lichen die Feuchtwiesen der „Haverforths Wiesen“ mit ihren
typischen Tier- und Pflanzengemeinschaften. Zusammen
mit dem Bachauen-Biotop „Grützmachers Kanälchen“ mit
Hochstaudenfluren, Ufergehölzen und Kleingewässern stellt
das Naturschutzgebiet ein sehr bedeutendes Feuchtwiesen-
schutzgebiet im Naturraum Ostmünsterland dar.

Das Gebiet zeichnet sich durch typische Vegetation des
Feuchtgrünlandes mit einer hohen Schutzwürdigkeit aus.
Hervorzuheben sind insbesondere die Sumpfdotterblumen-

wiesen. Das Feuchtwiesengebiet ist darüber hinaus durch
Bestände an landesweit gefährdeten Pflanzengesellschaften
wie Feuchte Weidelgras-Weißkleeweide, Brennhahnenfuß-
Knickfuchsschwanzrasen, Rotschwingel-Magerweide,
Gesellschaft der Vielstengeligen Sumpfbinse, Wasserfeder-
Gesellschaft, Nadelsimsen-Gesellschaft, Gesellschaft der
Sparrigen Binse, Gesellschaft der Zweizeiligen Segge, Wal-
zenseggen-Erlenbruch und zahlreiche Pflanzenarten (40) der
Roten Liste geprägt.

Das Gebiet ist eines der wichtigen Brutgebiete für den
Großen Brachvogel im Münsterland. Darüber hinaus brü-
ten hier auch Kiebitz, Pirol, Wachtel, Eisvogel Zwergtaucher
und Neuntöter.

Wichtiges Ziel dieser Verordnung ist der Erhalt bzw. die
Entwicklung und extensive Bewirtschaftung des Grünland-
komplexes mit Feucht- und Magergrünland als Lebensraum
für Wat- und Wiesenvögel sowie die Entwicklung von
feuchten Hochstaudenfluren. Das Gebiet nimmt wegen sei-
nes Entwicklungspotentials eine herausragende Stellung im
landesweiten Verbund der Feuchtwiesenschutzgebiete ein.

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Landes-
entwicklungsplanes mit der Darstellung eines „Gebietes
zum Schutz der Natur“ sowie des Gebietsentwicklungspla-
nes, Teilabschnitt Münsterland, mit der Darstellung eines
„Bereiches für den Schutz der Natur“ konkretisiert und
erfüllt.

Inhalt
Rechtsgrundlagen

§ 11 Schutzgebiet
§ 12 Schutzzweck und Schutzziel
§ 13 Allgemeine Verbotsregelungen
§ 14 Landwirtschaftliche Regelungen
§ 15 Jagdliche Regelungen
§ 16 Nicht betroffene Tätigkeiten
§ 17 Befreiungen
§ 18 Gesetzlich geschützte Biotope
§ 19 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften
§ 10 Verfahrens- und Formvorschriften
§ 11 Aufhebung bestehender Verordnungen
§ 12 Inkrafttreten

Anlage I: Übersichtskarte im Maßstab 1: 25000

Anlage II: Detailkarte im Maßstab 1: 5000

Rechtsgrundlagen
Aufgrund
– des § 42 a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit den §§ 20 und

34 Abs. 1 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts
und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz –
LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000
(GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel I des
Gesetzes vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 226),

– der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch
Artikel 73 vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274) und

– des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NW.
1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch Artikel
IV des Gesetzes vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 226),

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd
im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des Landes
NRW – verordnet:
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§ 1
Schutzgebiet

(1) Das Naturschutzgebiet „Haverforths Wiesen und Grüt-
zemachers Kanälchen“ ist ca. 255 ha groß und liegt im
Kreis Steinfurt im Gebiet der Stadt Hörstel, Gemarkung
Riesenbeck und Gemeinde Saerbeck, Gemarkung Saer-
beck.

Die Lage des Gebietes ist in der Karte
– im Maßstab 1: 25000 (Übersichtskarte, Anlage I)

und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte
– im Maßstab 1: 5000 (Detailkarte, Anlage II)
dargestellt.

Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke

Gemarkung Riesenbeck
Flur 46, Flurstücke 47, 63
Flur 47, Flurstücke 14, 21, 22 tlw., 26, 30 tlw., 32 – 34,

35 tlw., 36, 37, 38 tlw.
Flur 48, Flurstücke 6 – 15, 18, 45 – 47, 48 tlw., 50 – 

56, 70, 75 tlw.
Flur 49, Flurstücke 14, 16 – 37, 38 tlw., 60, 69
Flur 50, Flurstücke 60, 61, 71, 72 tlw., 83
Flur 54, Flurstücke 21, 27, 28, 119, 121, 122, 128
Gemarkung Saerbeck
Fur 10, Flurstücke 11, 16 tlw.
Flur 15, Flurstücke 1 tlw., 2 – 11
Flur 16, Flurstücke 1, 38, 39 tlw.
Bei den Flächen
Gemarkung Riesenbeck
Flur 47, Flurstücke 14, 34 tlw., 37
Flur 48, Flurstücke 7, 13 tlw., 70 tlw.
Flur 49, Flurstücke 18 tlw., 19 tlw., 21 tlw., 24 tlw., 

26 tlw., 30 tlw., 34 tlw., 36
Flur 50, Flurstücke 71 tlw., 83 tlw.
Gemarkung Saerbeck
Flur 10, Flurstück 11
Flur 47, Flurstücke 2 tlw., 3, 7, 10, 11 tlw.
handelt es sich um vegetationskundlich bedeutsame
Flächen.
Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verord-
nung.

Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1: 5000
kann aus drucktechnischen Gründen an dieser Stelle
nicht veröffentlicht werden. Sie wird im Wege der
Ersatzveröffentlichung durch die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme bekannt gemacht.

(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-
den:

a) Bezirksregierung Münster
– Höhere Landschaftsbehörde –
Domplatz 1 – 3
48143 Münster

b) Landrat des Kreises Steinfurt
– Untere Landschaftsbehörde –
Dienstgebäude Tecklenburg
Landrat-Schultz-Straße 1
49545 Tecklenburg

c) Bürgermeister der Stadt Hörstel
Rathaus Riesenbeck
Kalixtusstraße 6
48477 Hörstel

d) Bürgermeister der Gemeinde Saerbeck
Ferrières-Straße 11
48565 Saerbeck.

§ 2
Schutzzweck und Schutzziel

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Natur-
schutzgebiet gemäß § 20 LG ausgewiesen.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung
von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, insbe-
sondere von seltenen und z. T. stark gefährdeten
landschaftsraumtypischen Pflanzen- und Tierarten in
einem ehemaligen Heidegebiet mit Feucht- und Tro-
ckenheide und von seltenen, zum Teil gefährdeten
Wat- und Wiesenvögeln, Amphibien und Wirbello-
sen sowie Pflanzen und Pflanzengesellschaften des
offenen Wassers und des feuchten Grünlandes;

b) zur Erhaltung und Entwicklung eines großflächigen
Feuchtwiesenbereiches als Rast- und Überwinte-
rungsgebiet sowie bedeutsames Brutgebiet für zahl-
reiche, z. T. stark gefährdete Vogelarten;

c) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-
kundlichen und erdgeschichtlichen Gründen, wegen
der biogeographischen Bedeutung und wegen der
dort vorkommenden schutzwürdigen Böden: Böden
mit extremen Wasser- und geringen Nährstoffange-
boten als natürlicher Lebensraum sowie regionaltypi-
sche oder besonders seltene Böden als Archiv der
Natur- und Kulturgeschichte;

d) wegen der Unersetzbarkeit, Seltenheit, besonderen
Eigenart und der hervorragenden Schönheit des
Gebietes;

e) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr
schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderun-
gen ökologischer Zusammenhänge;

f) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landeswei-
ter Bedeutung.

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende langfris-
tige Zielsetzung für das Gebiet ist die Erhaltung, Siche-
rung und weitere Entwicklung einer charakteristischen,
weitgehend offenen Feuchtwiesenlandschaft sowie die
Sicherung eines stabilen, landschaftstypischen Wasser-
und Nährstoffhaushaltes. Zum Schutz der nährstoffar-
men Lebensräume ist die Extensivierung des Grünlan-
des sicherzustellen.

§ 3
Allgemeine Verbotsregelungen

(1) In dem Naturschutzgebiet sind, soweit der nachfolgende
Absatz 2 und die §§ 4 – 6 dieser Verordnung nicht etwas
anderes bestimmen, alle Handlungen verboten, die zu
einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
oder Störung oder zu einer Zerstörung, Beschädigung
oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner
Bestandteile führen können (Verschlechterungsverbot).

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verboten:

11. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren
Nutzung zu ändern, auch wenn dafür keine Planfest-
stellung, Genehmigung oder Anzeige erforderlich
ist;

Begriffsbestimmung:
Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind
die in § 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesbauordnung – BauO NRW –)
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vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 255) in der jeweils
geltenden Fassung definierten Anlagen, hierzu zäh-
len auch Stege, Camping- und Wochenendplätze,
Viehhütten, Jagdkanzeln, offene Hochsitze und
Ansitzleitern sowie Verkehrsanlagen, Wege und Plät-
ze einschließlich deren Nebenanlagen;

unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der
Ersatz bestehender geschlossener Jagdkanzeln in der
Zeit vom 01.10. bis 01.03.;

Ausnahme:

Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern,
offenen Hochsitzen und Jagdkanzeln (einschließlich
mobiler Jagdkanzeln) erteilt die Untere Landschafts-
behörde auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung,
soweit diese nach Standort und Gestaltung dem
Schutzzweck und Schutzziel nicht entgegen stehen;

Hinweis:

Das Erfordernis, vor Errichtung einer jagdlichen Ein-
richtung die Erlaubnis des Flächeneigentümers einzuho-
len, bleibt bestehen;

12. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unter-
irdischer Ver- und Entsorgungseinrichtungen und
Fernmeldeeinrichtungen anzulegen oder zu ändern;

Ausnahme:

Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen einschließlich Fernmeldeeinrichtungen sowie die
Neuanlage oder Änderung auf öffentlichen Ver-
kehrswegen sind außerhalb der vom 15.03. bis 15.06.
währenden Brutzeit ausgenommen, sofern die Maß-
nahme der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises
Steinfurt vorher angezeigt wird und diese nicht bin-
nen eines Monats hiergegen Bedenken erhebt;

13. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu
ändern;

unberührt bleibt die Errichtung und Unterhaltung
ortsüblicher Weidezäune;

14. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftun-
gen oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen
oder zu verändern;

unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hin-
weistafeln in bestehender Art und Größe, die Errich-
tung oder das Anbringen behördlich genehmigter
Schilder oder Beschriftungen soweit sie ausschließ-
lich auf den Schutzzweck des Gebietes hinweisen
oder als Orts- und Verkehrshinweise, Wegmarkie-
rungen oder Warntafeln dienen;

15. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Zelte oder
Warenautomaten oder ähnliche, dem zeitweiligen
Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen aufzu-
stellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile
oder Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für
sie anzulegen;

16. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzu-
legen; zu lagern, zu zelten, zu grillen oder Feuer zu
machen;

17. Anlagen für den Wasser-, Luft-, Schieß- und Modell-
flugsport zu errichten sowie mit Modellflugzeugen,
Flugdrachen, Ultraleichtflugzeugen, Gleitschirmen
und Ballons zu starten oder zu landen, und das
Gebiet mit diesen zu überfliegen;

18. Motor-, Wasser-, Eis-, Schieß-, Luft- und Modell-
sport auszuüben und Modellfahrzeuge jeglicher Art
zu betreiben;

19. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzu-
legen, fließende oder stehende Gewässer einschließ-
lich ihrer Ufer zu verändern, zu beseitigen, in eine
intensivere Nutzung zu überführen oder hinsichtlich
ihrer sonstigen Eigenschaften nachteilig zu verän-
dern;

10. Gewässer mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, in
ihnen zu baden oder ihre Eisflächen zu betreten bzw.
zu befahren;

unberührt bleibt das Betreten der Eisfläche zum Ber-
gen von Wild im Rahmen der ordnungsgemäßen
Ausübung der Jagd;

11. Gewässer fischereilich zu nutzen;

unberührt bleibt die fischereiliche Nutzung der
bestehenden Gewässer Gemarkung Riesenbeck,
Flur 48, Flurstücke 8 und 12;

12. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des
Gebietes verändernde Maßnahmen vorzunehmen
sowie den Grundwasserstand abzusenken (z. B.
durch Neuanlage von Gräben und Dränagen);

13. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische,
physikalische, chemische und biologische Verände-
rungen durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw.
die Ökologie der Gewässer negativ beeinträchtigen
können;

14. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die
nicht in den jährlich zu erstellenden Unterhaltungs-
plänen enthalten sind, ohne Benehmen mit der
Unteren Landschaftsbehörde durchzuführen;

15. Wege, Straßen und Plätze anzulegen, zu verändern
oder in eine höhere Ausbaustufe zu überführen;

Ausnahme:
Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege
mit standortangepasstem Material außerhalb der
vom 15.03. bis 15.06. währenden Brutzeit, sofern die
Maßnahme der Unteren Landschaftsbehörde des
Kreises Steinfurt vorher angezeigt wird und diese
nicht binnen eines Monats hiergegen Bedenken
erhebt;

16. die Flächen abseits von Straßen, Wegen, Park- und
Stellplätzen zu betreten, zu befahren (dies gilt auch
für das Befahren mit Fahrrädern und Kutschen), auf
ihnen zu reiten sowie Fahrzeuge außerhalb der spe-
ziell dafür gekennzeichneten Park- und Stellplätze
abzustellen;

unberührt bleiben:
a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ord-

nungsgemäßen Landwirtschaft unter Beachtung
der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie
das Betreten und Befahren im Rahmen der
Gewässerunterhaltung,

b) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen
Ausübung der Jagd, soweit es nicht an anderer
Stelle dieser Verordnung und insbesondere durch
die §§ 3 und 5 eingeschränkt oder verboten ist,

c) das Betreten durch den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten,

d) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen
Ausübung der Imkerei, soweit es nicht an ande-
rer Stelle dieser Verordnung und insbesondere
durch § 3 Abs. 2 Nr. 19 b) eingeschränkt ist,

e) das Betreten und Befahren zur Durchführung
behördlicher Überwachungsaufgaben und Unter-
haltungsmaßnahmen;
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Ausnahme:
Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für
wissenschaftliche Untersuchungen und Exkursionen
im gesamten Naturschutzgebiet eine Ausnahme-
genehmigung erteilen;

Hinweis:
Die Rechte des Eigentümers der Flächen werden durch
die Ausnahmegenehmigung nicht berührt;

17. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hunde-
sportübungen, -ausbildungen und -prüfungen durch-
zuführen;

unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im
Rahmen der Schäferei und der Einsatz von Jagdhun-
den im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung
der Jagd, jedoch nicht die Ausbildung von Jagdhun-
den;

18. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie
zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu
töten; Puppen, Larven, Eier und sonstige Entwick-
lungsformen sowie Nester oder sonstige Nist-,
Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten dieser Tiere der
Natur zu entnehmen, sie zu beschädigen oder zu
zerstören sowie diese Tiere durch Lärmen, Aufsu-
chen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlun-
gen zu stören;

unberührt bleibt die ordnungsgemäße Ausübung der
Jagd, soweit sie nicht an anderer Stelle dieser Ver-
ordnung und insbesondere durch die §§ 3 und 5 ein-
geschränkt oder verboten ist;

19. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder
entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu-
siedeln bzw. auszusetzen;

unberührt bleiben:

a) die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Be-
achtung der Grundsätze der guten fachlichen Pra-
xis, soweit diese nicht an anderer Stelle dieser
Verordnung und insbesondere durch § 4 einge-
schränkt oder verboten ist,

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei,
soweit die Standorte für das Aufstellen von Bie-
nenhäusern oder Bienenvölkern in mobilen Anla-
gen mit der Unteren Landschaftsbehörde abge-
stimmt sind;

20. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkultu-
ren, wie z. B. Weihnachtsbaum- oder Schmuckrei-
sigkulturen oder Baumschulen anzulegen;

21. Wiederaufforstungen bestehender Waldflächen und
Nachpflanzungen von Gehölzen und Hecken mit
nicht zur potentiell natürlichen Vegetation gehörenden
Pflanzen vorzunehmen sowie Pflanzmaterial ungeeig-
neter Herkünfte zu verwenden;

. 22. Bäume, Sträucher oder sonstige wildwachsende
Pflanzen sowie Pilze ganz oder in Teilen zu beschä-
digen, zu beseitigen, auszugraben oder Teile davon
abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem Wachs-
tum oder Bestand zu beeinträchtigen. Als Beschädi-
gung gilt auch das Verletzen des Wurzelwerkes (z. B.
durch Pflügen) oder der Rinde und jede Handlung,
die geeignet ist, das Wachstum und die Entwicklung
zu beeinträchtigen;

unberührt bleibt die ordnungsgemäße Landwirtschaft
unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen
Praxis, soweit diese nicht an anderer Stelle dieser

Verordnung und insbesondere durch § 4 einge-
schränkt oder verboten ist;

23. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen oder Sprengungen sowie andere die
Bodengestalt verändernde Maßnahmen durchzufüh-
ren und Boden- oder Gesteinsmaterial zu entneh-
men, zu gewinnen oder aus dem Gebiet zu entfer-
nen;

24. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gar-
tenabfällen), Boden, Bauschutt, Altmaterial sowie
andere landschaftsfremde flüssige oder feste Stoffe
oder landschaftsfremde Gegenstände, die geeignet
sind das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt zu
beeinträchtigen oder zu gefährden, kurzfristig oder
auf Dauer zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in
Gewässer oder in das Grundwasser einzuleiten oder
sich ihrer in anderer Weise zu entledigen;

25. bislang land- und forstwirtschaftlich nicht genutzte
Flächen zu bewirtschaften, mit Pflanzenschutzmit-
teln (inklusive Schädlingsbekämpfungsmittel und
Bodenbehandlungsmittel) oder sonstigen Bioziden
zu behandeln, zu düngen oder zu kalken;

unberührt bleibt die Bewirtschaftung von Flächen,
die im Rahmen landwirtschaftlicher Förderprogram-
me (z. B. Flächenstilllegungsprogramm) zurzeit des
Inkrafttretens dieser Verordnung nicht genutzt wer-
den, nach Ablauf der vertraglichen Regelung.

§ 4
Landwirtschaftliche Regelungen

(1) Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann – außer auf
den vegetationskundlich bedeutsamen Flächen – ent-
sprechend den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis
fortgeführt werden.
Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung, die über die in den §§ 3 und 4 aufgeführten Ein-
schränkungen hinausgehen und die zur Herstellung oder
Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne
von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinba-
rungen mit den betroffenen Landwirten vorbehalten.
Hinweis:
Flächen, die auf der vertraglichen Basis der Sonderprogram-
me des Naturschutzes des Landes Nordrhein-Westfalen
bereits von Acker in Grünland umgewandelt worden sind
oder zukünftig umgewandelt werden, dürfen gemäß § 3a
Abs. 2 LG nach Vertragsablauf wieder in ihren Ursprungs-
zustand zurückgeführt werden.

(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver-
boten:
1. Grünland umzuwandeln oder umzubrechen;

Ausnahme:
Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten können außer-
halb der vegetationskundlich bedeutsamen Flächen
unter Beachtung des in § 2 formulierten Schutzzieles
nach vorangegangener Anzeige bei der Unteren Land-
schaftsbehörde in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.
durchgeführt werden. Mit der Maßnahme darf erst
begonnen werden, wenn die Untere Landschaftsbe-
hörde nicht binnen eines Monats nach der Anzeige
hiergegen Bedenken erhebt;
Begriffsbestimmung:
Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung
von Grünland oder Brachflächen in Acker oder eine
andere Nutzungsart.
Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsge-
mäßen Landwirtschaft vorübergehende mechanische
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Veränderung von Grünland und die sofortige Wieder-
herstellung der Fläche als Dauergrünland nach dem
Umbruch;

2. Düngemittel oder Wirtschaftsdünger auf Brachflä-
chen, Uferböschungen und Feldrainen anzuwenden
oder auf Brachflächen, Uferböschungen, Feldrainen
und vegetationskundlich bedeutsamen Flächen zu
lagern;

3. die Pflanzendecke abzubrennen oder mit chemischen
Mitteln niedrig zu halten;

4. außerhalb von Ackerflächen Silage- und Futtermieten
anzulegen sowie Stallmist, Heu- und Silageballen und
andere landwirtschaftliche Stoffe und Geräte zu
lagern;

5. die Neuanlage von Gräben oder Dränagen zur Absen-
kung des Grundwasserstandes sowie die Anlage von
Mulden zur Ableitung von Oberflächenwasser;

Hinweis:
Hiervon unberührt bleiben die Unterhaltung oder
Erneuerung bestehender Dränagen, Gräben und Gewäs-
ser, wobei jedoch die entwässernde Wirkung bzw. Vorflut
nicht über das Maß zum Zeitpunkt der erstmaligen
Unterschutzstellung (Verordnung vom 22.03.1990) hin-
aus verändert werden darf.

§ 5
Jagdliche Regelungen

(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver-
boten:

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker
und Wildfütterungsplätze einschließlich Kirrungen
außerhalb von Ackerflächen anzulegen sowie vorhan-
dene Wildäsungsflächen und Wildäcker zu düngen
oder mit Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlings-
bekämpfungsmittel und Bodenbehandlungsmittel)
oder sonstigen Bioziden zu behandeln;
Hinweis:
Die Verordnung über die Bejagung, Fütterung und Kir-
rung von Wild (Fütterungsverordnung) vom 23.01.1998
(GV. NRW. S. 186, ber. S. 380), in der jeweils gültigen
Fassung, ist zu beachten;

2. in Notzeiten Wildfütterungen auf vegetationskundlich
bedeutsamen Flächen vorzunehmen;

3. das Naturschutzgebiet außerhalb von Straßen und
Wegen zu befahren mit Ausnahme zur Versorgung
des kranken oder verletzten Wildes gemäß § 22 a 
Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29.09.1976
(BGBl. I S. 2849), in der jeweils gültigen Fassung und
zur Bergung des erlegten Wildes sowie zum notwen-
digen Ersatz bestehender Ansitzeinrichtungen in der
Zeit vom 01.10. – 01.03.;

4. die Fallenjagd in der Zeit vom 15.03. – 15.06. auszu-
üben sowie „Kunstbauten“ (z. B. zur Fuchsbejagung)
anzulegen;

Ausnahme:
Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag
eine Ausnahme, sofern Standort und Anzahl sowie
der Zeitpunkt dem Schutzzweck und Schutzziel nicht
entgegenstehen;

5. jagdbare Tiere auszusetzen.

(2) Einschränkungen der jagdlichen Nutzung, die über die
in den §§ 3 und 5 aufgeführten Einschränkungen hinaus-
gehen und die zum Schutz von Arten oder zur Herstel-
lung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften

im Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen
Vereinbarungen mit den betroffenen Jagdrechtsinhabern
vorbehalten.

§ 6
Nicht betroffene Tätigkeiten

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete,
genehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Entwick-
lungs- oder Sicherungsmaßnahmen;

2. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig
ausgeübte Nutzungen und Befugnisse, die Wartung und
Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz bestehender
Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, Wege und
Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung keine
andere Regelung enthält;

3. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen.
Zeit und Umfang dieser Maßnahmen sind mit der Unte-
ren Landschaftsbehörde abzustimmen;

4. die ordnungsgemäße Ausübung der Land- und Forst-
wirtschaft unter Beachtung der Grundsätze der guten
fachlichen Praxis sowie der Imkerei in der bisherigen
Art und im bisherigen Umfang unter Beachtung der
Regelungen der §§ 3 und 4;

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnah-
men des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG in V. m. § 25
Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regelungen
in den §§ 3 und 5;

6. die Durchführung von wissenschaftlichen, ökologischen
Untersuchungen nach vorheriger Abstimmung mit der
Unteren Landschaftsbehörde;

Hinweis:
Die Rechte des Eigentümers der Flächen werden durch die
Ausnahmegenehmigung nicht berührt.

§ 7
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere
Landschaftsbehörde nach § 69 Abs. 1 LG auf Antrag Befrei-
ung erteilen, wenn 

a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde
und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren
ist oder

ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von
Natur und Landschaft führen würde

oder

b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die
Befreiung erfordern.

§ 5 LG gilt entsprechend.

§ 8
Gesetzlich geschützte Biotope

Strengere Regelungen des § 62 LG über die gesetzlich
geschützten Biotope bleiben von den Bestimmungen dieser
Verordnung unberührt.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote dieser
Verordnung verstößt.
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(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkei-
ten mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet
werden.

(3) Unabhängig von den Regelungen des Landschafts-
gesetzes wird gemäß § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch
(StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils gültigen
Fassung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft, wer innerhalb des Naturschutzgebie-
tes

1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut
oder gewinnt;

2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;

3. Gewässer schafft, verändert oder beseitigt;

4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete
entwässert;

5. Wald rodet;

6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
besonders geschützten Art tötet, fängt, diesen nach-
stellt oder deren Gelege ganz oder teilweise zerstört
oder entfernt;

7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes besonders geschützten Art beschädigt oder ent-
fernt oder

8. ein Gebäude errichtet

und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheb-
lich beeinträchtigt. Handelt der Täter fahrlässig, so kann
eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geld-
strafe (§ 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB) verhängt werden.

§ 10
Verfahrens- und Formvorschriften

Hinweis gemäß § 42 a Abs. 4 LG:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des
Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördengesetzes
kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres
nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei
denn,

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet
worden oder

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der
Bezirksregierung Münster – Höhere Landschaftsbe-
hörde – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

§ 11
Aufhebung bestehender Verordnungen

Für den in § 1 dieser Verordnung genannten Geltungs-
bereich hebe ich die

ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung des
Gebietes „Haverforths Wiesen“, Gemarkung Riesenbeck,
Stadt Hörstel, Kreis Steinfurt, als Naturschutzgebiet vom
12.06.1987, veröffentlicht im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Münster am 20.06.1987 und die ordnungsbe-
hördliche Verordnung zur Ausweisung des Gebietes
„Haverforths Wiesen Erweiterung und Grützemachers
Kanälchen“, Gemarkung Riesenbeck, Stadt Hörstel und
Gemarkung Saerbeck, Gemeinde Saerbeck, Kreis Stein-
furt, als Naturschutzgebiet vom 20.03.1990, veröffentlicht
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am
31.03.1990, zuletzt geändert durch 1. Verordnung zur
Änderung des Gebietes „Haverforths Wiesen Erweite-

rung und Grützemachers Kanälchen“, Gemarkung Rie-
senbeck, Stadt Hörstel und Gemarkung Saerbeck,
Gemeinde Saerbeck, Kreis Steinfurt vom 23.11.1990,

auf.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in
Kraft.

Münster, 06.08.2007

Bezirksregierung Münster
– Höhere Landschaftsbehörde –

51.2.1-11/ST-31

In Vertretung

Wirtz

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 402 – 408
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576 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster
56-60.246.00/07/0701.1

48143 Münster, den 07.08.2007

Die Mastgemeinschaft Querdel, 48336 Sassenberg, hat
einen Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage
zum Halten von Masthähnchen auf dem Grundstück Düpe
14, 48336 Sassenberg (Gemarkung Füchtorf, Flur 154, Flur-
stücke 74 und 106), vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der
Betrieb von zwei Hähnchenställen mit jeweils 41.940 Mast-
plätzen und der erforderlichen Nebeneinrichtungen anstelle
der durch Brand vernichteten Masthähnchenhaltung. Die
Schweinehaltung wird aufgegeben.

Nach Durchführung des Vorhabens können auf der Hof-
stelle 83.880 Masthähnchen in Bodenhaltung auf Strohein-
streu gehalten werden.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das bean-
tragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschrif-
ten.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10
BImSchG bekannt gemacht.

Sofern die beantragte Genehmigung erteilt wird, soll die
Anlage unverzüglich errichtet und in Betrieb genommen
werden.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom
20.08.2007 bis 19.09.2007, während der Dienststunden zur
Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Bürgermeister der Stadt Sassenberg, Rathaus, Bauverwal-
tungsamt, Zimmer 203, Schürenstraße 17, 48336 Sassen-
berg

2. Bezirksregierung Münster, Dezernat 56, Zimmer 226,
Domplatz 1 – 3, 48143 Münster.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur
gegen das Vorhaben können vom 20.08.2007 bis einschließ-
lich 04.10.2007 bei den vorgenannten Behörden schriftlich
vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser Frist werden alle
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwen-
dungsschreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme
weitergegeben werden. Auf Verlangen des(r) Einwenders(in)
werden dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht,
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der
Einwendung erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese –
auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen,
die Einwendungen erhoben haben – in einem besonderen
Erörterungstermin, beginnend am Donnerstag, den
18.10.2007, ab 10:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses der
Stadt Sassenberg, Zi. 313, Schürenstraße 17, 48336 Sassen-
berg, erörtert.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teil-
nahme haben neben den Vertretern der beteiligten Behör-
den nur der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig – 
d. h. in der Zeit vom 20.08.2007 bis 04.10.2007 – bei den

Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige
Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem
Erörterungstermin allen Einwendern schriftlich zugestellt.
Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.

Im Auftrag

gez. Wolter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 409

577 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster
56-60.247.00/07/0701.1

48143 Münster, den 08.08.2007

Der Landwirt Burkhard Willige, 48161 Münster-Roxel, hat
einen Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage
zur Aufzucht und zum Halten von Mastschweinen auf dem
Grundstück Bösenseller Str. 125, 48161 Münster-Roxel
(Gemarkung Roxel, Flur 38, Flurstück 2) vorgelegt.

Gegenstand des Antrages sind neben dem unveränderten
Weiterbetrieb vorhandener Anlagen zum Halten von Mast-
schweinen Betriebseinheiten (BE) – Krankenstall ohne feste
Belegungszahl (BE 1), Schweinestall mit 588 Mastplätzen
(BE 2) und Schweinestall mit 180 Mastplätzen (BE 3) sowie
der erforderlichen Nebeneinrichtungen, die Nutzungsände-
rung eines landwirtschaftlichen Gebäudes zum Mastschwei-
nestall mit 356 Plätzen (BE 4) und der Anbau eines Schwei-
nestalles mit 168 Mastplätzen (BE 5), der Neubau eines
Mastschweinestalles mit 960 Plätzen. Die Tiere werden bzw.
sollen in den Ställen, mit Ausnahme in der BE 3, in der die
Haltung auf Stroh betrieben wird, auf Flüssigmist (Spalten-
böden) gehalten werden.

Nach Durchführung des Vorhabens können auf der Hof-
stelle 2.252 Mastschweine gehalten und 2.430 m3 Gülle gela-
gert werden.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das bean-
tragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschrif-
ten.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10
BImSchG bekannt gemacht.

Sofern die beantragte Genehmigung erteilt wird, soll die
Anlage unverzüglich errichtet und in Betrieb genommen
werden.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom
20.08.2007 bis 19.09.2007, während der Dienststunden zur
Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Stadt Münster, Kundenzentrum Planen – Bauen –
Umwelt, Stadthaus 3, Albersloher Weg 33, 48155 Münster

2. Bezirksregierung Münster, Dezernat 56, Zimmer 226,
Domplatz 1 – 3, 48143 Münster.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur
gegen das Vorhaben können vom 20.08.2007 bis einschließ-
lich 04.10.2007 bei den vorgenannten Behörden schriftlich
vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser Frist werden alle
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen
privatrechtlichen Titeln beruhen.
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Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwen-
dungsschreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme
weitergegeben werden. Auf Verlangen des(r) Einwenders(in)
werden dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht,
soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der
Einwendung erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese –
auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen,
die Einwendungen erhoben haben – in einem besonderen
Erörterungstermin, beginnend am Dienstag, den 16.10.2007,
ab 09:00 Uhr, in der Rotunde des Stadthauses 3, 6. OG,
Albersloher Weg 33, 48155 Münster, erörtert.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teil-
nahme haben neben den Vertretern der beteiligten Behör-
den nur der Antragsteller und diejenigen, die rechtzeitig – 
d. h. in der Zeit vom 20.08.2007 bis 04.10.2007 – bei den
Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige
Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem
Erörterungstermin allen Einwendern schriftlich zugestellt.
Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.

Im Auftrag

gez. Wolter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 409 – 410

578 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster
56-62.142.00/07/0701.1

48147 Münster, den 10.08.2007

Der Landwirt Heinz Terstriep, 48683 Ahaus-Alstätte, hat
einen Antrag zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb
einer Anlage zur Aufzucht und zum Halten von Schweinen
auf dem Grundstück Beßlinghook 1, 48683 Ahaus-Altstätte
(Gemarkung Alstätte, Flur 25, Flurstück 12), vorgelegt.

Der für Donnerstag, 23.08.2007 vorgesehene Erörte-
rungstermin findet nicht statt, da gegen das beantragte Vor-
haben keine Einwendungen erhoben worden sind.

Im Auftrag

Gez. Wehnert

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 410

579 Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren – 9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster
56-60.168.00/07/0701.1

Münster, 08.08.2007

Die Bezirksregierung Münster, Domplatz 1 – 3, 48143
Münster hat der Schroeder-Große Dreimann GbR mit
Datum vom 08.08.2007 eine Genehmigung mit folgendem
verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1
und der Ziffer 7.1 Spalte 1 des Anhangs der Vierten Verord-
nung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (4. BImSchV)

die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer
Anlage zum Halten von Masthähnchen erteilt.

Eingeschlossene Entscheidung:
– Baugenehmigung nach der Landesbauordnung NRW

Die Anlage darf auf dem Grundstück Beverstrang 10,
48231 Warendorf, Gemarkung Milte, Flur 619, Flurstück
44, errichtet und betrieben werden.“

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechts-
behelfsbelehrung:

„Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb
eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei mir, Dienststelle (siehe Briefkopf), einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden einer oder eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde
deren bzw. dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung
des Genehmigungsbescheides vom 08.08.2007 in der Zeit
vom 20.08.2007 bis einschließlich 03.09.2007 während der
Dienststunden an folgenden Stellen ausliegt:

– Stadt Warendorf – Fachbereich Bauordnung und Stadt-
planung –, Zi. 104, Freckenhorster Str. 4, 48231 Waren-
dorf

– Bezirksregierung Münster, Dezernat 56, Zimmer 226,
Domplatz 1 – 3, 48143 Münster.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid
unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, zum Gewässer-
schutz, zum Immissionschutz, zum Arbeitsschutz, zum
Landschaftsschutz, zum Tierschutz und Tierseuchenrecht
ergangen ist.

Im Auftrag

gez. Wolter

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 410

580 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
Az: 9961864/01.V G151/07 Krö-56

48143 Münster, den 03.08.2007

Herr Gerd Kuhlmann hat am 15.05.2007 einen Antrag zur
Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Aufzucht von
Geflügel (Masthähnchen) auf dem Grundstück in 48336
Sassenberg, Gemarkung Füchtorf, Flur 133, Flurstück 19,
vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der
Betrieb eines Hähnchenmaststalles mit 39.900 Masthäh-
chenplätzen auf Einstreu und dreier geschlossener Futter-
hochsilos mit einem jeweiligen Fassungsvermögen von 25
Tonnen sowie eines Flüssiggastanks mit einem Inhalt von
4.800 Litern.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte
Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
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ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG.

Im Auftrag

(Dr. Pieroh-Joußen)

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 410 – 411

581 Öffentliche Bekanntmachung 
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25. Juni 2005 
(BGBl. I. S. 1745), zuletzt geändert durch Art. 1
des Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetzes vom
09.12.2006 (BGBl. I. S. 2819)

Bezirksregierung Münster
Dezernat 67
Az. 67.04.01.04 (08/2007)

Münster, 10.08.2007

Das der RWE Westfalen-Weser-Ems-Netzservice GmbH
von der Bezirksregierung Münster am 26. Juli 1954 eisen-
bahnrechtlich genehmigte Anschlussgleis zur 110-kV-
Umspannanlage Rheine wird nicht mehr benötigt und soll
zurück gebaut werden.

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 Ziffer
14.8 UVPG. Aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des
Einzelfalles nach § 3c UVPG wird gemäß § 3a UVPG fest-
gestellt, dass für das beabsichtigte Rückbauvorhaben keine
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht, da von dem Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung
gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.
Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen kön-
nen auf Antrag nach den Bestimmungen des Umweltinfor-
mationsgesetzes bei der Bezirksregierung Münster, Dom-
platz 6 – 7, 48143 Münster eingesehen werden.

Im Auftrag

gez. Große

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 411
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582 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust
geratenen Polizeidienstausweis

Der Polizeidienstausweis Nr. 0205780 des Polizeikommis-
sars Günter Kipp, ausgestellt am 02.09.2002 von den Zen-
tralen Polizeitechnischen Diensten in Düsseldorf ist in Ver-
lust geraten und wird für ungültig erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn
der Kreispolizeibehörde Steinfurt zurückzugeben.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 412

583 Bekanntmachung des Zweckverbandes 
„Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 
Münsterland“ über die Jahresrechnung 2005 
und Entlastung des Verbandsvorstehers

Die Verbandsversammlung des Zeckverbandes „Schienen-
personennahverkehr (SPNV) Münsterland“ hat in ihrer Sit-
zung am 18. September 2006 über die Jahresrechnung 2005
und die Entlastung des Verbandsvorstehers folgenden
Beschluss gefasst:

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die von
der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, geprüfte Jahresrechnung des
Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
Münsterland“ für das Haushaltsjahr 2005 und erteilt dem
Verbandsvorsteher gem. § 18 GkG in Verbindung mit § 94
Abs. 1 GO auf der Grundlage des nachstehenden
Abschlussergebnisses Entlastung für die Jahresabrechnung
2005:

Soll-Einnahmen 67.637.084,65 €

Soll-Ausgaben 67.637.084,65 €

Überschuss/Fehlbetrag 0,00 €

Vorstehender Beschluss wird hiermit gem. § 18 Abs. 1
GkG in Verbindung mit § 94 Abs. 2 GO öffentlich bekannt
gemacht.

Münster, 31. Juli 2007

gez. Geuckler

Geschäftsführer

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 412

Aufgebote und Kraftloserklärungen
von Sparkassenbüchern

584 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 325 089 936
(Neu: 3 725 089 936), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 30. Oktober 2007 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 30. Juli 2007

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 412

585 Das am 26. April 2007 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 366 546 570 (Neu: 3 766 546 570), ausgestellt von 
der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem 
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach
Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht
geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 30. Juli 2007

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 412

586 Das am 30. April 2007 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr. 3 020 247 635, ausgestellt von der Sparkasse Castrop-
Rauxel, die seit dem 31. August 2004 unter der Bezeichnung
Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, wird für kraftlos
erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Aufgebotsfrist
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 01. August 2007

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 412

587 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 123 016 671
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 01. November 2007 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 01. August 2007

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 412
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588 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 390 612 158
(Neu: 3 790 612 158), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 01. November 2007 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 01. August 2007

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 413

589 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 375 069 705
(Neu: 3 775 069 705), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 01. November 2007 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 01. August 2007

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 413

590 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 380 239 202
(Neu: 3 780 239 202), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 01. November 2007 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 01. August 2007

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2007 S. 413
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